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Über das Verhältnis 

des von Plato im Politikos entwickelten Staatsbegriffes zu der Darstellung 

desselben in der Politeia und den Nomoi.

Seine Ansichten über den Staat und die Verfassung desselben hat Plato äusser in kleineren 
Dialogen hauptsächlich im Politikos, in der Politeia und den Nomoi niedergelegt, so jedoch, dass die 
beiden letzteren Werke eine ausführliche, besonders bei den Nomoi bis auf die geringsten Einzelheiten 
eingehende Darstellung seines Systems geben, während das erstgenannte, wie es schon bei seinem im 
Vergleich zu den andern geringen Umfange nicht anders zu erwarten ist, sich mehr auf skizzenhafte 
Andeutungen beschränkt. .Diese noch sehr allgemein und lückenhaft gehaltenen Umrisse werden im 
„Staat“ und in den „Gesetzen“ zu grossartigen Gemälden eines mehr oder weniger idealen Staats­
lebens ausgeführt1).

») Steinhart Einl. zu Müllers Uebers. III, 585.
ä) Politik. §§ 272 -74. - Zeller Phil. d. Gr. 11, 1. S. 757.
3) Politik. § 309 C, 311 C.
4) vgl. IV, 421 В ff., Vll, 419 E.

Was zunächst den Zweck des Staates anbetrifit, so wird als solcher in allen drei Werken 
übereinstimmend die Glückseligkeit aller Bürger, die nur durch Tugend zu erreichen ist, hingestellt. 
Im Politikos geschieht dies in mythischer Form, indem dem sogenannten goldenen Zeitalter, wo die 
Menschen unter Kronos’ Herrschaft in ungetrübtem Glücke dahinlebten und durch nichts an der Be­
schäftigung mit der Philosophie gehindert wurden, der historische Staat, nach Platos Ausdruck das 
Zeitalter des Zeus, gegenübergestellt wird, wobei durch Vergleichung beider sich herausstellt, dass 
nur der erstere das genannte Ziel des Staates erreicht, der letztere dagegen weit dahinter zurückbleibt. 
Es müsse daher der Idealstaat sich soviel wie möglich jenem anzunähern suchen. Die Hauptsache 
bleibe aber, dass die damaligen Menschen sich ganz ungestört der Gewinnung eines höheren Wissens 
widmen konnten2). Als oberste Pflicht der Regenten wird das Streben nach Glückseligkeit aller 
Glieder des Staates hingestellt3). — Dieselben Ansichten werden in der Politeia ausgesprochen IV, 4Ճ0 B: 
ov ¡IT¡V 1OVTO рЛёлюѵте? vr¡v тго'Яіѵ olxgofiev, Օ7ՈՕՏ ev Ti гциѵ ë»voç Miai âiaipeyóvrcoç evåai/л.ov, 
«ZZ1 OTrroç őri jUaZitfi« o/.r¡ Հ tto'Ziç4), jva.aJgo darauf gedrungen wird, dass nicht nur ein Stand, sondern 
der ganze Staat an der Glückseligkeit՝ Anteil habenM : Der einzelne darf zur Erreichung dieses 
Zweckes keine eigenen Mühseligkeiten scheuen, was-besonders von den Regenten gilt. — Aus den Nomoi 
gehören hierher folgende Stellen: I, 631 B’flL ІІІ. 688 A ff., IV, 705 D, wo als sehr wichtig hervor­
gehoben wird, dass der Gesetzgeber die gesamte Tugend' im Auge halten soll, nicht bloss einen ihrer 
vier Teile, wie dies in der kretisch-spartanischen mit der dvâqela geschehe, vgl. V. 742 D: xal mç 
(loífíitjv деіѵ ßovXeo&ai тփ> тго'Яіѵ eivai xal <¿s evò՝ai/.ioveOvám]v vóv ye ÒQâ-ôíç voiiotieiovvra, IV. 715 В : 
vavzaç <hj nov ipațiev yfieíç vvv ovt eivai 7тоЯітеía$ ovt ôq&ovç vó/iovç, ôooi /uij gv/wnítfijg тijç nólewç 
êvexa to v xoivov ereO-ijaav ói <ľ evexa jvvmv, líramaneíaç «ЯЯ՞ ov nohveíaç loviovç ipaiiév.

Es fragt sich nun, auf welche Weise dieses Ziel des Staates erreicht werden kann, worin sich 
das Wesen des wahren тгоЯітіхос und voiio!hvr¡s offenbart. In der Beantwortung dieser Frage 
zeigt sich nun eine bedeutende Differenz zwischen Politikos und Politeia einerseits und den Nomoi 
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andererseits. In den beiden zuerst genannten Werken nämlich wird alles davon abhängig gemacht, 
dass die Philosophie die höchste Gewalt im Staate inne habe, da nur sie die Sittlichkeit, diese Grund­
bedingung aller Tugend und Glückseligkeit, auf ihren festen Grund stellen, ihren Triebfedern und 
ihrem Inhalte nach reinigen, sie von der Zufälligkeit der gewöhnlichen Tugend befreien, ihr Dasein 
und ihren Bestand verbürgen kann1); Politik. 293 C: dvayxalov xal лоХпеіогѵ, mg ёоіхе, таѵтцѵ 
ŐQ&rjv Siacpegávtrng eïvai xai póvrjv лоХітеіаѵ, e v y tig av еѵдібхоі тоѵд doyovtag ¿ХуЭ-юд emovýpovag 
xal ov âoxovvtag pávov. Es wird also von den den Staat beherrschenden Philosophen die wahre Ein­
sicht in das Wesen der Dinge (ельбтуру) und nicht bloss die richtige Meinung davon (Ժօ£«) verlangt, 
zwischen welchen beiden Begriffen Plato scharf unterscheidet. In der Politeia spricht er dieselbe 
Forderung folgendermassen aus IV, 473 C: êàv pr¡ r¡ oí cpiXódotpot ßa6iXev6m6iv év tatę лоХебіѵ Հ oí 
ßaotXeig is vív Xeyópevoi xal дѵѵабтаі фіХобосрубозбі уѵубіюд те xal íxavcög, xaí toino elg taihov 
Іѵрлебу, ővvapíg te noXitixy xal (piXoöotpía, ovx ебт,і xaxwv лаѵХа taíg лоХебіѵ. Diese 
Worte enthalten, wie Zeller treffend bemerkt, den Schlüssel für Platos ganze Politik. Wenn 
also diese Philosophen die Macht besitzen, ihre richtige Einsicht von allen Dingen im Staate durch­
zuführen, so ist es notwendig, dass ein solcher Staat der glücklichste sein muss. Sie dürfen aber dann 
natürlich in der Handhabung dieser Macht durch nichts beschränkt sein, vor allen Dingen nicht durch 
Gesetze, sondern müssen stets das Recht haben, nach ihrer gewonnenen besseren Einsicht die be­
stehenden Gesetze zu ändern. Es soll also im Staate ein Absolutismus des Wissens herrschen2), bei 
dem es nicht darauf ankommt, ob den Gesetzen gemäss oder gegen dieselben, ob mit Zustimmung der 
Beherrschten oder wider ihren Willen, ob von Armen oder Reichen geherrscht wird3). Nur müssen 
die Herrscher stets das Wohl des Ganzen im Auge haben ; dann sind ihnen alle Mittel zur Erreichung 
ihres Zweckes gestattet, ebenso wie der Arzt bei Behandlung seines Patienten freie Hand behalten 
muss4). Die Herrscher müssen neben ihrem Wissen auch Tugend und Gerechtigkeit besitzen, vgl. 
Politik. 293 D. : emg лед av елібтуру xal to~> Sixaixp лдодудшреѵоі .... ßeXtim лоіоібі, (ту v лоХіѵ), 
297 A ff.: xal mívta лоѵоѵбі tóig еруообіѵ адуоѵбьѵ ovx ебпѵ арадтура, péxQ1 nsQ av tv !u՝7n 
<pvX<mœ6t, tó peta roí xal теугуд Sixaiótatov del áiavépovteg toíg ev tf¡ лоХеі. Ist diese Bedingung 
erfüllt, so ist der Missbrauch der absoluten Macht, der sonst eine grosse Gefahr für das Staatswesen 
wäre, ausgeschlossen5). Da somit der durch richtige Einsicht bestimmte Wille der Herrscher als 
leitendes Prinzip des Staatswesens aufgestellt wird, so folgt mit Notwendigkeit daraus, dass eine 
Einzelgesetzgebung nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich und darum zu verwerfen ist. Die 
Gesetze nämlich können als etwas Allgemeines niemals auf jeden besonderen Fall passen und drücken 
den einzelnen viel mehr als der Wille der Herrscher, abgesehen davon, dass sie beständigen Ver­
änderungen und Verbesserungen unterworfen sind, also schliesslich ihren Charakter als Gesetze verlieren.

*) Zeller a. a. O. S. 761.
2) Noble die Staatslehre Platos S. 92.
3) Politik. 292 a. bis 297 b.
4) Politik. 296 B.
5) Noble a. a. 0. S. 761.
«) Politik. 293 C, 300 E, 301 D. Polit. IV, 422 E, V, 473 С, VI, 499 C—502 С, IX, 592 A. ff.
7) „Grundz. d. Staatslehre Platos“ in Glasers Jahrb. d. Gesellsch.- und Staatswiss. VI, 315.

Einen solchen Staat, in dem die Philosophie die höchste Macht besitzt, hält Plato im Politikos 
und in der Politeia nicht nur für möglich, sondern er ist sogar fest davon überzeugt, dass nur in 
diesem Staate das Heil der Menschheit möglich sei, alle andern dagegen nicht einmal den Namen von 
Staaten verdienen6). Es hängt überhaupt die in beiden Schriften entwickelte Politik zu enge mit 
seiner ganzen Philosophie zusammen, als dass er nicht alles Ernstes bemüht gewesen sein sollte, die­
selbe auch im Leben zur Geltung zu bringen. Er hätte an seiner ganzen Philosophie verzweifeln 
müssen, hätte er die Ausführbarkeit seines Idealstaates bezweifeln können7).

In entschiedenem Gegensätze zu den hier entwickelten Ansichten wird in den Nomoi behauptet, 
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dass ein solcher Idealstaat hier auf Erden nicht zu verwirklichen sei, vgl. V, 739 D: q ¡ièv д-q toiaviq 
nóXi$, ehe nov Deoï պ naîdes У-ешѵ avtrjv oïxovtit лXeiovs évos, ovim diaÇœvtes evg>gawó/леѵоі xatotxovtitv. 
Es lässt sich diese Resignation, da ein ernstlicher Zweifel an der Echtheit der Nomoi heutzutage wohl 
nirgends mehr besteht1), erklären aus dem höheren Alter des Verfassers, aus trüben Erfahrungen, die 
ihn überzeugt haben, dass sein Idealstaat nicht realisierbar sei. Plato giebt in den Nomoi die Grund­
bedingung seines Idealstaates, die Herrschaft der reinen Philosophie, vollständig auf und will zeigen, 
inwiefern der Staat auch ohne dieselbe seine Aufgabe, die Glückseligkeit der Bürger, erfüllen kann. 
Er entwirft deshalb die Idee eines Staates, in welchem die thatsächlichen Verhältnisse berücksichtigt 
und die von ihm aufgestellten Grundsätze rach Mass derselben eingeschränkt werden2). Anstatt der 
früheren Philosophie ist jetzt Grundbedingung des Staates die gewissenhafte Beobachtung der von dem 
vollendeten Staatsmanne gegebenen Gesetze. Wie es ein grosser Unverstand sei, wenn jemand das, was 
er als gut und schön erkannt habe, nicht liebe, sondern hasse, ebenso thöricht sei es, wenn das Volk 
den Obrigkeiten und Gesetzen nicht gehorche ; vgl. Nom. III, 689 В: toino ayvoiav ngosayogevm, 
.... Stav dgyovtii xaï robotę ¡vq neí9rqtat то тсXij&os. Daher finden wir in den Nomoi eine bis 
in die speziellsten Lebensverhältnisse eingehende und dieselbe ordnende Gesetzgebung, während der 
Politikos und die Politeia dieselbe, wie wir gesehen haben, vollständig verwerfen. Statt der Philosophie 
spielt in dem Staate der Nomoi die Religion eine Hauptrolle, da es, wenn die Gesetze befolgt werden 
sollen, vor allen Dingen nötig ist, dass die Götter, die Beschützer derselben, gefürchtet und geehrt 
werden; daher werden besonders eingehend auch die göttlichen Angelegenheiten, wie Feste, Opfer u. 
s. w., durch gesetzliche Bestimmungen geordnet3). Von den Herrschenden wird hier nur Sittlichkeit 
und Einsicht verlangt; vgl., IV, 712 A: Star eis tavwv ui (pgovetv те xaï timçpgovevv Հ ¡ir/tovq dr­
winę èv аѵЭ-дшто Çv/u Tcétiÿ, iote noXtteías tqs dgítivqs xaï vófimv тшѵ тоіоѵгшѵ (pretat yévetiis, ãXXwç 
âè ov ¡eq лоте ye'vrptat. Immer aber wird auch in den Nomoi hervorgehoben, dass der Staat der 
Politeia bei weitem der beste sei, vgl. IX, 775 C ff. : еда/, tavia (seil, то dtxaiótegov xaï dțiewov) et 
nőié ns av&gcanos (pétiét íxavós, íXeíç ¡ւօէցգ ysvvq&eís, nagaXaßeiv dvvatòç evq, vófimv ovdèv âv déono 
Tcõv agíávtotv éavtov՛ énttivqnqç yàg otite vófios ovie taÇis оѵдеціа xgeiitoiv .... vív де .... ov 
yág e fir tv оѵдацоѵ ovdafiùs, dXX’ Հ xatà ßgayv.

1) vergi. Steinhart Eint zu Müllers Uebers. VII. 1,90 ff.
2) Jahrb. d. Ges.- und Staatswiss. VI, 315.
3) VII, 799 A ff. VIII, 835 E, 848 D, XI, 920 E.
4) Politik. 292 D.

Nachdem wir so das Verhältnis des in den drei Werken entwickelten Staatsbegriffes in seinen 
Grundzügen festgestellt haben, wobei es sich herausgestellt hat, dass zwischen Politikos und Politeia 
Übereinstimmung herrscht, während in den Nomoi zwar das Ziel des Staates dasselbe, aber der Weg, 
auf welchem dies erreicht werden soll, ein ganz anderer ist, wollen wir nun untersuchen, wie der 
Philosoph aus seiner jedesmaligen Grundansicht heraus sich in jedem der drei Werke die Verfassung 
des Musterstaates im einzelnen konstruiert.

Die Wissenschaft des noXmxós, die ènttii-qp-q ßatitXwrq, sich anzueignen, ist sehr schwierig4), 
daher kann es im Staate nur wenige geben, die sie besitzen. Der Staat muss also eine Aristokratie 
der Wissenden sein ; vgl. Politik. 293 A: énóiievov де оіцаі iovii» i-qv ¡lèv օցՑ-qv agy-qv negi éva uva 
xaï dvo xaï лаѵтапабіѵ dXíyovs deîv ț-qtevv, otav őgOrq yíyvqtai, 297 В: տտ ovx av лоте nXqä-os оѵд1 mviivmv- 
оѵѵ tr¡v Totaviqv Xaßöv eeuSTqțvqv olov t av yévoito ¡лета vov dioixelv nóXtv, dXXà леді tițuxgov te xaï dXiyov 
xaï тд ev eau Çqqiqiéov tqv ¡iíav èxeívqv noXiieiav itqv og'Jqv. Die Wissenschaft des Staatspädagogen be­
steht hauptsächlich darin, dass er es versteht, die verschiedenen Temperamente in den zur Herrschaft 
Berufenen zu verbinden, so dass eine angemessene Mischung entsteht. Das àvdgeîov nämlich, wenn es 
nicht durch das xóti/iiov gemildert wird, reisst den Menschen oft zu übereilten Handlungen hin und 
verwildert sein Gemüt, die Staaten werden dadurch in Kriege gestürzt und häufig ganz zu Grunde
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gerichtet'). Bei ausschliesslicher Herrschaft der хоаціа yýtftc dagegen ist Gefahr vorhanden, dass 
Energielosigkeit und Schlaffheit iiberha idnehmen, wodurch der Staat zu thatkräftigem Handeln un­
fähig und schliesslich von fremden Staaten unterjocht wird1 2). Beide Temperamente also müssen mit 
einander verbunden werden, wie der Weber die Fäden des Aufzuges und Einschlages zu einem 
schönen Ganzen vereinigt3). Zur Erreichung dieses Zweckes stehen dem rco).mxóç, d. h. dem grossen 
Staatspädagogen, der die Bildung der eigentlichen Regenten leitet, — denn die թաոԽրյ ist nicht 
eine Kunst, welche selbst regiert, sondern welche die richtigen Regenten erzeugt4) — zweierlei Mittel zu 
Gebote, nämlich erstens die Erziehung, die besteht in der Beibringung der Kenntnis des Sittlichen, Ge­
rechten und Guten (von Plato o âsa/iòç genannt), und zweitens die menschlichen Bande, als Heirat 
zwischen den einzelnen Temperamenten, wodurch die richtige Mischung schon in der Anlage der Herrscher 
erzeugt wird. Näheres über die Erziehung wird im Politikos nicht vorgeschrieben, nur dass als Ziel 
derselben die á/.r¡í)r¡g âo'ça /igià ¡fteßaiwffews oíç ye èv rtoÁi/teíç, d. h. die wahre Meinung, verbunden 
mit Gewissheit, soweit sie für das praktische Staatsleben nötig ist, aufgestellt wird5). In dem zweiten 
angegebenen Mittel kann man das erste Anzeichen der in der Politeia getroffenen Bestimmungen über 
die rechte Erzeugung der Regenten erkennen6), über die weiter unten ausführlicher zu sprechen sein 
wird. — Den Herrschern sind nun die Staatsämter anzuvertrauen in der Art, dass bei Aemtern, die 
nur von einem Beamten bekleidet werden, dieser die richtige Mischung der Temperamente besitzen 
muss, bei Beamtencollegien dagegen jedes der Temperamente in gleicher Anzahl vertreten ist, d. h. 
also durch Personen, in deren Charakter das eine oder das andere Temperament noch vorwiegt; denn 
ausschliesslich herrschen kann doch keines von beiden in den Seelen der Herrscher vermöge ihrer Er­
ziehung. — Wo in einem Staate diese Forderungen nicht verwirklicht werden können, da ist es not­
wendig, dass Gesetze gegeben und befolgt werden7), worin sich Politikos und Nomoi berühren. In 
diesem Staate der Gesetze findet Plato also nur eine untergeordnete, nicht die höchste Staats Weisheit 
verwirklicht und nimmt ihn gewissermassen für ein, wie die menschlichen Verhältnisse nun einmal 
sind, notwendiges Übel8). — Ein Anklang an die drei Stände der Politeia findet sich im Politikos 
in der Einteilung der Künste in drei Klassen, nämlich: 1) die niederen, handwerksmässigen, 2) die 
mittleren, wozu gehören die Kunst des Redners, Feldherrn und Richters, 3) die königliche Kunst. 
Die ad 2) genannten entsprechen auch darin dem zweiten Stande der Politeia, dass sie als Dienerinnen 
der königlichen Kunst dargestellt werden9). Noble a. a. O. S. 81 führt die Parallele folgendermassen 
aus: „Allerdings unterscheidet sie (die mittlere Gruppe) sich noch wesentlich von demselben (dem 
zweiten Stande der Politeia); indessen drängt gerade die soeben besprochene Unvollkommenheit des 
absolutistischen Prinzips zu einer dahin gehenden Entwickelung. Die Rhetorik kann, wie gezeigt, bei 
consequenter Durchführung desselben nicht bestehen bleiben, und äusser den Strategen muss in diesem 
Falle auch das ihnen untergebene Heer aus dem Volke herausgenommen und von demselben abge­
schlossen werden, so dass auf solche Weise, wenn man von der Gerichtskunst absieht, ein der Krieger­
kaste des „Staats“ vollkommen ähnlicher Stand sich bildet.“

1) Politik. 308 A.
2) Politik. 307 E.
3) Politik. 309 B.
4) Politik. 305 D. Noble a. a. 0. S. 82.
5) 309 C. S. Noble S. 83.
6) Noble S. 84.
7) Politik. 297 D.
8) Steinbart Einl. Ill, 611.
3; 301 A ff.

Im ganzen übereinstimmend mit dem Politikos wird der Herrscherstand in der Politeia dar­
gestellt. nur wird er hier auch äusserlich der Masse des Volkes entschiedener entgegengesetzt. Es werden 
nämlich drei Stände scharf unterschieden: Die eigentlichen Herrscher, dann die sogenannten Wächter, 
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d. h. der Kriegerstand, und zuletzt das niedere Volk, die Landbebauer und Handwerker, entsprechend 
den drei Vermögen der menschlichen Seele, dem Яо/ютixóv, Հհտօսօտտ und ётіНщгріхбѵ'). Wie in 
der Seele das erstere herrscht, während ihm das zweite helfend zur Seite steht und das dritte gehorcht, 
so muss es auch im Staate sein. Das richtige Verhältnis der drei Stände nennen wir Gerechtigkeit. 
Auch hier wird verlangt, dass der Herrschei stand aus Philosophen bestehe2). Er wird daher der Zahl 
nach der kleinste sein, ebenso wie in der Seele der einfachste und an Umfang geringste Teil herrscht3). 
Die Herrscher und Wächter sind unter einander enge verbunden, ja der erste Stand ist nur eine Aus­
lese der tüchtigsten Individuen des zweiten. Von Hause aus nämlich geniessen alle Kinder der 
Wächter die gleiche Erziehung, und diejenigen, die im Laufe derselben durch ihre Anlagen sich aus­
zeichnen, werden aus der Menge der übrigen ausgewählt und der Erkenntnis des Guten und Sittlichen 
näher gerückt. Die Erziehung erstrebt ebenso wie im Poli tikos eine richtige Mischung des dvàçeiov 
und xoöjutov, die durch die Verbindung von gymnastischer und musischer Bildung herbeigeführt werden 
soll. Der Leiter des Staates muss also die gymnastische und musische Kunst zu verbinden verstehen4). 
Während nun der Politikus mit Angabe dieses Zieles der Erziehung und allgemeiner Mittel zu seiner 
Erreichung sich begnügte, finden wir in der Politeia eine genaue Dai Stellung des Ganges, den die 
Erziehung zu nehmen hat5). Zunächst dürfen schon die Ammen den Kindern der Krieger nicht solche 
Mythen erzählen, die geeignet sind, denselben schlechte Vorstellungen von den Göttern einzuflössen, wie 
z. B. die hesiodeischen und homerischen von Uranos, Kronos etc. üeberhanpt dürfen nur solche Dichtungen 
gelitten werden, die die Götter als sittlich gut darstellen, damit sie nicht etwa als Entschuldigungen 
für Verbrechen angeführt werden können. Die ganze Kunst wird damit unter einen streng ethischen 
Gesichtspunkt gestellt, sie soll ein sittliches Erziehungsmittel und sonst nichts sein: eine Kunst, 
welche sich diesem Massstab nicht fügt, erträgt der platonische Staat nicht, Homer und der ganzen 
nachahmenden Poesie ist der Eingang in denselben verboten6), weil diese, da der Nachbildner weder 
Einsicht noch eine richtige Meinung von den Dingen hat, etwas Mangelhaftes erzeugen muss7), und 
ausserdem weil sie mehr das Leidenschaftliche in der menschlichen Natur befördert als das Vernünf­
tige, den besseren Teil der Seele, der sich immer gleich bleibt, indem jenes zum Nach ahmen viel mehr 
geeignet ist als dieses 8). — Da die Wachter ferner tapfer sein sollen, so dürfen sie in der Jugend 
nichts hören, was ihnen Angst vor dem Tode machen könnte, also nichts Schlimmes vom Hades, wie 
es bei Homer voikommt. Auch dürfen Götter und Helden nicht jammernd dargestellt werden, damit 
die Jugend nicht weibisch werde9). Ebenso wird die Musik unter eine strenge Censur gestellt, und 
es werden nur solche Tonweisen zugelassen, die sich für tapfere und besonnene Männer eignen, nicht 
aber weibisch-klagende und üppige. Auf den Unterricht in der Tonkunst wird überhaupt ein grosses 
Gewicht gelegt, weil Tonfall und Wohlklang am tiefsten in das Innere der Seele eindringen und am 
kräftigsten auf sie einwirken10). — Äusser der musischen daif aber auch die gymnastische Bildung 
der Kinder nicht vernachlässigt werden. Im Essen und Trinken müssen sie mässig sein, damit sie 
später im stände sind die Strapazen des Krieges zu ertragen ; sie dürfen sich nicht verweichlichen, 
wodurch allerlei lächerliche Krankheiten entstehen, die man vorher nicht kannte, wie Blähungen, 
Schnupfenfieber etc. Das Schlimmste dabei ist aber, dass die Verweichlichung und die daraus ent­
springende Furcht vor Anstrengungen jeder Art auch vom Philosophieren abhalten. Solche Weichlinge,

1) IV. 441. E. ff.
2) II. 376. C.
3) IV. 428. E.
,4) III, 410 E. ff.
5) Vg'l. Willman« Didaktik I, 158.
G) Zeller S. 773.

X, 603 B.
8) X, 605 A.
9) III. 388 A ff.
10) III, 401 E. Zeller S. 773.
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die die gewöhnliche Lebenszeit doch nicht auszufüllen vermögen, soll der Arzt gar nicht weiter behandeln. 
Er soll sich überhaupt nur mit solchen abgeben, die an Körper und Seele von der Natur wohl bedacht 
sind, diejenigen, welche es dem Körper nach nicht sind, Sterben lassen und die der Seele nach 
Schlechtgearteten und Unheilbaren sogar selb t töt n’). — Aus den Kriegern gehen die Herrscher 
hervor, indem diejenigen, welche schon im Knabenalt r bei Lösung der ihnen gestellten Aufgaben 
stets das Wohl des Staates im Auge halten und mit Eifer das thun, was nach ihrer Meinung dem 
Staate erspriesslich ist, zu Herrschern ausge.Vählt werde i* 2). Mythisch wird ihre Vorzüglichkeit so 
ausgedrückt, dass Gott ihnen Gold, dem zweit n Stanie Silber, dem dritten Kupfer und Eisen beige­
mischt habe. Die Geburt giebt aber keinen Anspruch au ' Angehörigkeit zum Herrscherstande, viel­
mehr wo unter den Herrschern ein silber- oder ein kupferhaltiger Spross geboren wird, muss er in 
den ihm angemessenen Stand hinabgedrängt werden. Der Unterschied, der zwischen der Bildung 
der Krieger und Herrscher stattfindet, wird so bezeichnet, dass jene nur Gewohnheiten (ñfy), diese 
dagegen Wissen {¿րոօրՀսրյ) erzeugen soll3). Von speziellen Kenntnissen, die ein Herrscher besitzen 
muss, werden erwähnt: die Rechenkunst, weil sie durch reines Nachdenken zur Betrachtung des 
Seienden hinführt (ein pythagoräisches Moment), die Messkunst, von der dasselbe gilt, Stereometrie, 
Sternkunde, die die Seele nach oben zu blicken nötigt4), und in Verbindung damit Musik. Die 
höchste Kunst aber ist die Dialektik, die Begriffswissenschaft, die sich wie ein Mauerkranz über alle 
Kenntnisse erhebt5 6). Im Alter von 20 Jahren müssen die sich auszeichnenden Jünglinge gewisse 
Auszeichnungen erhalten, und die einzelnen Wissenschaften müssen nun in ein System gebracht 
werden. Wer nun diesen Zusammenhang der Wissenschaften leicht überschaut, der ist zum Dialektiker 
geeignet. Ausschliesslich mit der Dialektik darf er sich aber erst zwischen dem 30.—36. Jahre be­
schäftigen, weil bei jungen Leuten Gefahr ist, dass sie durch die Resultate ihrer Untersuchungen sich 
leicht zur Missachtung des Gesetzes verleiten lassen, wenn dieses eben als falsch und fehlerhaft nach­
gewiesen wird. Vom 35.—50. Jahre hat der zukünftige Herrscher seine Thätigkeit dem praktischen 
Staatsleben als Feldherr etc. zuzuwenden, damit er auch hierin nicht ohne Erfahrung bleibe. Endlich 
nach dem 50. Jahre ist er zum Herrscher geeignet, muss dabei aber immer Philosoph bleiben und 
die Staatsgeschäfte nur als etwas absolut Notwendiges übernehmen3). Ueberhaupt ist die Philosophie 
stets das höchste Gut und alles, was an der Beschäftigung mit ihr hindert, also auch die Staatsge­
schäfte, für ein Übel zu halten. Doch müssen sich die Philosophen, wenn sie zur Leitung des 
Staates aufgefordert werden, derselben nicht entziehen, schon um zu verhindern, dass weniger Geschickte 
sich damit befassen, wodurch auch die Philosophen geschädigt werden würden. Sie dürfen sich aber 
durchaus nicht dazu drängen7), wie es jetzt so häufig geschieht. — An der Erziehung zu Herrschern 
müssen auch die Mädchen teilnehmen, da in der Anlage der weiblichen Natur nichts vorhanden ist, 
was dieselbe von der Herrschaft im Staate ausschliesst8).

Հ՜111, 410 A.
2) III, 412 E.
3) VII. 522 A. Noble S. 124.
4) VII, 529 Á.
5) VII, 534 E.
6) VII, 540 В.

՝ 7) vir, 529 D.
8) V, 455 E. VII, 540 O.
9) V, 457 D.

Das zweite Mittel zur Erzeugung tüchtiger Regenten, das im Politikos angegeben wurde, 
nämlich die richtige Mischung der Temperamente durch Heirat, wird in der Politeia ebenfalls sehr 
ausführlich besprochen, und zwar im fünften Buche. Frauen und Kinder müssen gemeinsam sein9). 
Die Herrschenden wählen unter Männern und Frauen die zu einander passenden Temperamente aus 
und bestimmen die Zeit, zu welcher im Staate die allgemeine Hochzeit stattfindet. Zu dieser Be­
stimmung ist es nötig, dass sie die Sternkunde verstehen, damit sie eine günstige Zeit wählen. Es
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wird darauf soviel Gewicht gelegt, dass die Unkenntnis hiervon als der einzige Grund angesehen wird, 
wodurch der Idealstaat schlecht werden kann, da die zu ungünstiger Zeit erzeugten Kinder notwendig 
schlecht werden müssen. Die bewährten jungen Männer werden begünstigt, damit von ihnen möglichst 
viele Kinder erzeugt werden. Da nun die Kinder ihre Väter und Mütter nicht kennen, so haben sie 
alle, die in der Zeit vom 7.—10. Monate vor ihrer Geburt an der Hochzeit beteiligt waren, als Väter 
resp. Mütter zu ehren. Die zur Fortpflanzung geeignetste Zeit ist bei Frauen vom 20.—40., bei 
Männern vom 25.—55. Jahre Alle vor dieser Zeit, sowie alle von Zeugungsberechtigten ohne An­
ordnung der Obrigkeit erzeugten Kinder sind als illegitim zu betrachten. — Gleich nach der Geburt 
werden die Kinder in Staatsanstalten untergebracht und hier von den Müttern ohne Auswahl, weil 
eben keine das ihrige kennt, gesäugt. — Diese Gemeinschaft der Frauen und Kinder ist nach Plato 
das stärkste Band, das die Wächter zusammenhält. Überhaupt müssen die Wächter nur gemein­
same, keine privaten Interessen haben; daher ist auch der Privatbesitz derselben vollständig aufzu­
heben^. Für ihre Ernährung hat der dritte Stand zu sorgen, wobei sie sich aber mit dem absolut 
Notwendigen begnügen werden. Sie leben vollständig gemeinschaftlich und speisen zusammen in 
fívofíína, vgl. III, 416 E: (роі/стѵта? ôè elç țvfâtua mçrtÈQ êfáQmoTteáev/jiévovç xoivrj țfiv. Dem 
dritten Stande gegenüber steht der erste vollständig abgeschlossen da; jener hat an der Regierung 
absolut keinen Anteil und hat einfach die Befehle, die ihm vom ersten Stande, dem Sitze der Staats­
weisheit, durch den zweiten, den Kriegerstand, übermittelt werden, zu empfangen. „Wie die Idee 
einer eigenen Welt ausserhalb der Erscheinungswelt zufällt, so fällt die Vernunft des Staates einem 
eigenen, äusser und über dem Volke stehenden Stande zu, und wie zwischen die Idee und die Er­
scheinung die bewegende Kraft, oder die Seele, als besonderes Wesen sich einschiebt, so tritt zwischen 
die regierenden Philosophen und das Volk der Kriegerstand, welcher die Beschlüsse der Regenten 
ausfuhrt, in die Mitte. Alles ist hier fest bestimmt, durch unveränderliche Verhältnisse gebunden; 
es ist ein Kunstwerk im strengen Styl, durchsichtig, massvoll und plastisch“2). Es könnte nun scheinen, 
dass die Herrscher, da ihnen jeder Privatbesitz untersagt sei, sie überhaupt durch die Rücksicht auf 
den Staat in allen ihren Handlungen gebunden seien, am wenigsten glücklich wären; aber erstens wird 
in dem Ideal Staate nicht das Glück eines einzelnen Standes bezweckt, sondern das Wohl des ganzen 
Staates8), und zweitens leben die Wächter und Herrscher, weil sie eben äusser dem Körper nichts 
besitzen, Rechtsstreitigkeiten zwischen ihnen also ausgeschlossen sind, weil sie ferner sich alle als 
Verwandte betrachten, in Frieden mit einander und beglückter als die olympischen Sieger, vgl. V, 
465 D: 'Qtfiovfñ гоѵ цахщшпоѵ ¡líov, ov oí ‘OXvfimovïxai ¿'«ïm, fiaxaqmzsoov.

Ebenso ausschliesslich, wie dem ersten Stande die Regierung anzuvertrauen ist, muss auch der 
zweite sich nur mit dem Kriegswesen und mit der Verteidigung des Landes beschäftigen, da auch 
dies eine Kunst ist, die erlernt und selbständig für sich, nicht als Nebenbeschäftigung, betrieben 
werden muss. Es stimmt dies überein mit der platonischen Ansicht von der Arbeitsteilung, nach 
welcher das Ganze sich dann am besten befindet, wenn jeder Teil sein eigentümliches eoyov, aber auch 
weiter nichts, verrichtet. Das тіо/.ѵтмуііоѵм՛ wird als ein grosses Übel bezeichnet4). Die Krieger 
sollen sowohl die äusseren Feinde abwehren als auch im Inneren, wenn einer den Herrschenden zu 
gehorchen sich weigert, Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Um aber zu verhüten, dass sie, die doch 
faktisch die Macht in Händen haben, dieselbe zur Bedrückung der Bürger missbrauchen, erhalten sie 
ebenso wie die Herrscher jene vorzügliche Erziehung, durch die sie ebenso hart und grausam gegen 
die äusseren Feinde als milde und wohlwollend gegen die Bürger werden5).

i) 111, 416 D.
ä) Zeller S. 769. Vgl. Noble Vorwort S. XV.
3) IV, 421 В ff.
4) IV, 433 A ff. 435 B.
5) II, 375 В ff. 111, 410 E. 416 C. Willmann Did. I, 291 vergleicht ihre Erziehung- mit der der Ritter im 

Mittelalter.
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Der dritte Stand endlich, die Masse der Gewerbetreibenden und Handwerker, wird sehr stief­
mütterlich behandelt. Er erhält keine besondere Erziehung, hat an der Leitung des Staates gar 
keinen Anteil, sondern steht vollständig unter der Vormundschaft der höheren Stände, die sein Wohl 
besser zu erreichen verstehen als er selbst. Dafür hat er diesen den Lebensunterhalt mit zu besorgen. 
Jedem Individuum dieses Standes wird von der Obrigkeit sein Gewerbe angewiesen, neben welchem 
es kein anderes betreiben darf). Im übrigen kümmern sich die Herrscher nicht um dasselbe, vgl. 
IV, 421 А: àXXà тою цеѵ aXXcov еХмттшѵ Xóyoç- vevgoggágoi у ад ipavXoi уеѵоцеѵоі zaï 5іа<рЭадеѵте? 
zal TrQoçrtoiTjoájievoi eivai jiq övre? nóXei ovâèv őeivov. Dieselbe Geringschätzung der Banausie findet 
sich auch im Politikos 290 A ff., wo den Handwerkern etc. jeder Anteil an der ßaöiXmj abge­
sprochen wird.

Auf der so gegründeten Verfassung des Staates beruht seine Tugend; denn er ist weise zu 
nennen wegen des Wissens der ihn leitenden Herrscher, tapfer, weil die Krieger die richtige, gesetz­
mässige Meinung über das, was zu fürchten und nicht zu fürchten ist, stets festhalten, besonnen, weil 
in ihm das Bessere über das Schlechtere herrscht und er sich selbst und seine Begierden beherrscht 
(die (jmygoavvq ist allen Bürgern eigentümlich, nicht wie Weisheit und Tapferkeit einzelnen Ständen), 
gerecht, weil in ihm jeder der drei Stände das Seinige thut* 2).

*) IV, 423 D.
2) IV, 435 B.
8) Politik. 293 D, 308 D ff. Polit. Vil, 540 D ff.
4) XII, 961 A ff.
5) XII, 951 В ff., 962 A ff., 966 В.
6) XII, 965 G.
7) Zeller S. 811 Anm. 1.
a) XII, 966 C.

Wenden wir uns nun zu den Nomoi, um aus ihnen das Bild des Staatsmannes und der Staats­
verfassung zu gewinnen! Der Staatsmann ist hier vorzugsweise Gesetzgeber und richtet sich mehr 
nach den praktischen Bedürfnissen von Land und Volk, während er im Politikos und in der Politeia 
das von ihm als theoretisch richig Erkannte unter allen Umständen, nötigenfalls mit Gewalt, durch­
führte3). An einen in sich abgeschlossenen Herrscherstand, wie er in der Politeia dargestellt wird, 
erinnert hier nur eine Behörde, welche sich durch höhere Einsicht vor der Masse des Volkes aus­
zeichnen und in welcher die Weisheit des Staates niedergelegt sein soll4). Von den Mitgliedern dieser 
Behörde wird nun allerdings verlangt, dass sie von dem Zwecke des Staates und den Gründen der 
Gesetze Rechenschaft geben können5), dass sie im stände sein sollen, ngòç ціаѵ lâéav êz тюѵ поХХтѵ 
zal àvo/.ioía>v ßXéneiv6), dass sie nicht allein die einzelnen Tugenden, sondern auch das gemeinsame 
Wesen der Tugend kennen, dass sie überhaupt die wahre Natur des Guten und Schönen verstehen 
und zu lehren wissen. So unverkennbar aber hiermit auf die Philosophie als die notwendige Ergänzung 
der politischen Praxis hingewiesen ist, so lässt es doch unsere Schrift bei diesen elementarischen An­
deutungen bewenden, weil sie eben nicht den Philosophenstaat selbst schildern will7). Diese Behörde 
besteht aus den zehn ältesten vo/.iog>vXazeg, denjenigen, die für irgend eine der vier Tugenden preis­
gekrönt sind, und den von Reisen ins Ausland Zurückgekehrten ; ausserdem darf jedes von diesen 
Mitgliedern einen unter 40 Jahre alten Jüngling mitbringen. Alle diese Mitglieder müssen die ge­
samte Tugend besitzen, die sich besonders darin äussert, dass sie bei ihrer Thätigkeit ein einziges 
fest bestimmtes Ziel vor Augen haben, vgl. XII, 962 D: zal det drj tovtov (seil, тоѵ бѵХХоуоѵ)■. . . 
лабаѵ адеітуі’ eyeiv Հց dg-уы то /и} nXavãaOai ngòç лоХХа fíroya.'QÍiievov, àXX" elç ev ßXénovia ngòç тоѵто 
àel та патта olor ßéX-պ ágiiéval. Daran, dass diese Forderung von den Gesetzgebern in den histori­
schen Staaten nicht erfüllt wird, liegt es, dass die Verfassungen derselben sich in so grosser Ver­
wirrung befinden. — Die Mitglieder dieser Behörde müssen ferner eine ganz genaue Einsicht in das 
Wesen der göttlichen Dinge haben8) ; dazu gehört, dass sie wissen, dass die Seele von allem Ent- 
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standenen das älteste und unsterblich ist und über alles Sterbliche herrscht, und dass sie die in den 
Sternen sich kundgebende weise Einrichtung alles Bestehenden erkennen1). Näher auf die für sie 
notwendigen Spezialkenntnisse einzugehen, zu bestimmen, wie und in welcher Zeit sie sich dieselben 
aneignen sollen, wie er es in der Politeia bei Besprechung der Bildung der <pvZaxeg so ausführlich 
gethan hat, unterlässt Plato hier; weil er nämlich voraussetzt, dass sie in die Geheimnisse der Dialektik 
eingeweiht sein müssen, die beiden Teilnehmer des Dialogs aber, Kleinias und Megillos, davon nichts 
verstehen, so wäre es zwecklos, sich des weiteren darüber zu verbreiten. Man könnte nun annehmen, 
dass Plato für diese Behörde eine ebenso tiefe philosophische Bildung verlange als für die Herrscher 
in der Politeia; dies ist aber nicht der Fall, da er die Kenntnis der Ideen bei ihren Mitgliedern nur 
in einem beschränkten Masse verlangt. „Die Ideen werden hier nur nach der logischen Seite, soweit 
sie mit den sokratischen Begriffen zusammenfallen, berührt, an die metaphysische Bestimmung, wo­
durch sie sich von ihnen unterscheiden, an ihr Fürsichsein. ihre objektive Realität, wird mit keinem 
Wort erinnert2)“.

1) XU, 967 E.
2) Zeller S. 811 А nm. 1.
3| Zeller S. 8.19.
4) 111, 691 E ff.
5) IV, 712 D.
«) 111, 693 I).
’) IV, 713 C ff.

Wie die Bildung der Herrschenden, wenn man im Staate der Nomoi von solchen sprechen 
darf, so ist auch der ganze Charakter der Verfassung ein anderer in den Nomoi als im Politikos und 
in der Politeia. Fanden wir dort nämlich eine reine Aristokratie des Wissens, so ist hier, wo die 
Grundbedingung derselben, die Philosophie, gar nicht verlangt wird, von einer solchen keine Rede. 
Da der Staat hier vielmehr „auf die gewöhnliche Tugend beschränkt wird, so wird er sich statt der 
einheitlichen, von beherrschender Erkenntnis ausgehenden Leitung aller seiner Elemente mit einer 
solchen Mischung und Verbindung derselben begnügen müssen, durch welche jede Ausschreitung nach 
der einen oder der anderen Seite verhütet wird. Der leitende Gesichtspunkt für die Verfassung der 
„Gesetze“ ist das richtige Verhältnis der politischen Kräfte, die gegenseitige Beschränkung der Ge­
walten durch einander, ihre Verfassung ist eine Mischverfassung3)“. So wird z. B. die lacedämonische 
Verfassung gelobt, weil in ihr das Königtum beschränkt sei erstens durch seine Zweiheit, dann durch 
die ysQovaia und die â'yopoi4), weil sie überhaupt eine Mischung sei aus тѵдтччс (Amt der Ephoren), 
ârtiioxo(tna, адібтохдатіа und ßaciXeia5 *). Durch diese weise Mischung sei Sparta gross und mit Athen 
zusammen Retter von Hellas vor den Barbaren geworden, während Argos und Messene, die doch 
ursprünglich dieselbe Verfassung wie Lacedämon gehabt hätten, bald zu Grunde gegangen seien. — 
Als Grundverfassungen werden Alleinherrschaft und Volksherrschsft angesehen, alle anderen sind 
Mischungen aus denselben zum Zwecke der Herbeiführung von Freiheit und mit Weisheit verbundener 
wechselseitiger Liebe0). Weder reine Allein- noch reine Volksherrschaft sind das richtige Mass, in­
dem in der einen dem Volke die Freiheit zu sehr entzogen, in der anderen die zu grosse Freiheit 
schädlich wird. Beispiele dafür bieten die Perser einer-, die Athener andererseits. Es ist vielmehr 
zum Bestehen des Staates dringend notwendig, dass Ehre und Schmach in jeder Hinsicht richtig ver­
teilt werden Als der beste Zustand, in dem sich die Menschheit je befunden habe, wird in Über­
einstimmung mit der im Eingang angeführten Stelle des Politikos das sogenannte goldene Zeitalter 
dargestellt, in welchem Dämonen, von Kronos eingesetzt, über die Menschen herrschten7). Die jetzigen 
Staaten müssen bemüht sein, diesem Zustande durch Aufstellung und Befolgung möglichst guter Ge= 
setze nahe zu kommen. Wer den bestehenden Gesetzen am willigsten gehorcht, muss die erste Stelle 
im Dienste derselben erhalten; daher werden alle Obrigkeiten Diener der Gesetze genannt. Wenn 
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die Gesetze mit Füssen getreten werden, giebt es für den Staat keine Rettung'). Nur auf der Beob­
achtung der Gesetze beruht das Heil des Staates2). Bei ihrer Aufstellung muss der Gesetzgeber 
zunächst suchen, die Bürger für die Tugend möglichst empfänglich zu machen3). Ferner muss er 
verhindern, dass die Dichter nach ihrem Belieben dichten, indem sie dem Staate viel schaden können, 
wenn ihre Woite den Gesetzen widersprechen. (Vgl. die strenge Censur, unter welche die Dichter 
in der Politeia gestellt werden !) Zugleich mit den Gesetzen müssen auch die Belohnungen und Strafen für 
ihr Befolgung oder Nichtbefolgung festgesetzt werden. Dann muss der Gesetzgeber auch seine Gründe an­
geben und die Bürger zu überreden suchen. Das vollkommene Gesetzbuch würde also aus drei Teilen be­
stehen : 1) aus einer allgemeinen Einleitung, welche, nach den verschiedenen Gattungen der Gesetze, in 
mehrere Abteilungen zerfallen könnte, 2) aus den Gesetzen selbst und den mit ihrer Übertretung und 
Befolgung verbundenen Strafen und Belohnungen, 3) aus den Gründen für die einzelnen Anordnungen, 
bestimmt, die Staatsbürger zu willigem Gehorsam geneigt zu machen4). Dies Gesetzbuch regelt, wie 
schon erwähnt, alle denkbaren Lebensverhältnisse mit peinlicher Genauigkeit. Dies im einzelnen zu 
verfolgen, liegt indes ausserhalb des Rahmens unserer Untersuchung. Hier seien daher nur die Haupt­
punkte hervorgehoben :

Bei der grossen Menge von Gesetzen ist es notwendig, dass auch eine bedeutende Anzahl von 
Ämtern vorhanden ist; so werden erwähnt die 37 vop,oq>vXaxeç, die бтдотууо!,, die ßovXeinai (360 an 
der Zahl), die ¿бгѵѵоиоі, dyoQavâțioi, íegeíç, é£r¡p]Tal der Orakelsprüche, die raft ¿ai, die dygovo^ioi. Die 
Ernennung der Beamten findet teils durch Wahl, teils durch das Los statt, und zwar bei der ßowtf 
in der Art, dass zunächst aus allen vier Vermögensklassen eine Kandidatenliste aufgestellt wird — 
dabei durchweg mitzuwirken sind nur die Mitglieder der ersten beiden Klassen bei Strafe verpflichtet, 
die der dritten Klasse nur bei der Wahl aus den drei ersten, die der vierten bei der aus den zwei ersten 
Klassen —; aus diesen Kandidaten wird dann durch allgemeine Wahl eine bestimmte Anzahl für jede der 
vier Klassen festgesetzt, und aus dieser Anzahl werden schliesslich durch das Los die definitiven 
Beamten gewählt. Es sind also bei dieser Art der Wahl die drei Prinzipien der Tüchtigkeit, des Be­
sitzes und der Gleichberechtigung berücksichtigt, die Wahl ist also eine aristo-timo-demokratische zu 
nennen5), also auch hierin zeigt sich der Charakter der Staatsverfassung als einer Mischung. Alle 
Beamten sind vor Antritt ihres Amtes einer Prüfung über den Besitz der gesetzlich vorgeschriebenen 
Eigenschaften6), beim Austritt aus demselben der Rechenschaftsablage vor einem besonderen Gerichts­
höfe unterworfen, was ein entschieden demokratischer Zug ist.

Was ferner die gesellschaftlichen Einrichtungen anbetrifft, so ist zunächst hervorzuheben, dass 
die in den Nomoi gegebenen Vorschriften sich bei dem gänzlichen Mangel der drei Stände der Politeia 
natürlich auf alle Bürger ohne Unterschied beziehen, während in den beiden anderen Schriften, wie 
erwähnt, die Hauptmasse des Volkes, die Landbebauer und Gewerbetreibenden, aristokratisch ignoriert 
wurde. Da die vollkommene Lebensgemeinschaft und Ausschliessung des Privatbesitzes, wie sie in 
der Politeia für die beiden ersten Stände verlangt wurde, als undurchführbar erkannt ist, so soll an 
ihre Stelle eine möglichst gleichmässige Verteilung des Besitzes treten, und zwar soll das Land in 
5040 gleichwertige Lose geteilt werden. Diese Zahl wird wegen ihrer grossen Teilbarkeit, da sie 
nämlich 59 Divisoren enthält, gewählt, was der Gesetzgeber als Mathematiker berücksichtigen muss. 
Sie darf weder vergrössert noch verkleinert werden. Da trotz der gleichen Länderlose Verschieden­
heit des Besitzes doch nicht zu vermeiden ist, so müssen die Staatswürden und Beisteuern nicht bloss

«) IV, 714 A.
2) IV, 715 D.
*) IV, 718 C.
•*)  Müller А nm. 54 zur Uebers. d. 4. Belts.
■i) Zeller S. 820 ff.
6) IV, 753 E, 754 D. 756 E. 
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nach der Tugend, sondern auch nach Verhältnis des Besitzes verteilt werden1). Plato giebt also 
den reinen Communismus der früheren Schriften vollständig auf. Es werden vier Vermögensklassen 
unterschieden, deren Census den ein- bis vierfachen Wert eines Landloses beträgt. Das Land wird 
in 12 geteilt, deren jede eine Lokalgottheit erhält2). Jede дѵЦ zerfällt in чмпоіш, ăr^oi, 
хоции. Bei allen Einteilungen wird die Bedeutung der Mathematik und ihr Wert als Bildungsmittel 
hervorgehoben; doch müsse bei der Beschäftigung mit ihr der unfreie, geldgierige Sinn aus den Ge­
mütern verbannt werden, sonst entstehe statt Weisheit Verschlagenheit, wie bei den Ägyptern und 
Phöniziern.

՛) IV, 744 c.
2) IV, 745 E.
3) VI, 77,3 В ff.
4) VI, 773 D.
6) VI, 784 E. Vili, 841 E.
6) Zeller S. 826.
7) VI, 765 D ff. VII, 801 B.
8) VII, 795 D.
») Vll, 810 A.

Wie die Aufhebung des Privatbesitzes, so ist auch die in der Politeia geplante Weiber- und 
Kindergemeinschaft in den Nomoi aufgegeben. Es wird die Einzelehe wieder gestattet, doch soll ein 
jeder bei der Wahl seines Weibes vor allen Dingen das Wohl des Staates, nicht sein eigenes, im 
Auge behalten. Dieser Zweck kann nur erreicht werden bei einer richtigen Mischung der für ein­
ander passenden Naturen, indem Feurige mit Gemässigteren verbunden werden. Es wird also der im 
Politikos ausgesprochene Gedanke von der Mischung der Temperamente wieder aufgenommen3). Es 
soll dadurch Ungleichheit der Gesinnung und der Habe vermieden werden. Doch ist es unmöglich, 
dies durch bestimmte Gesetze anzubefehlen, indem dies nicht bloss lächerlich wäre, sondern auch vielfach 
Unwillen erregen würde4). Darum muss man durch gütliche Überredung dies Ziel zu erreichen suchen, 
Vgl. VI, 773 D: тоѵтшт ya.oiv êãv țiiv vó/ւպւ m unavia dvayxatov, énýáovta Se ттеІОиѵѵ mioáa¡hti. 
Ehelosigkeit wird mit hohen Geld- und Ehrenstrafen bedroht. Den Töchtern eine Mitgift zu geben 
wird verboten; denn erstens hat in dem so eingerichteten Staate jeder das Notwendige, und zweitens 
würden durch das Geld die Weiber übermütig, die Männer derselben sklavisch gesinnt werden. Die 
Zeit für die Verheiratung wird für Männer VI, 772 E zwischen das 25,—35., dagegen VI, 785 В und 
IV, 721 В zwischen das 30.-35., für Frauen zwischen das 16.—20. Jahr gesetzt. Wenn die Ehe 
zehn Jahre lang kinderlos bleibt, kann Scheidung eintreten. Ehebruch wird strenge bestraft5).

Die Erziehung der Bürger ist im allgemeinen dieselbe wie die der Wächter in der Politeia6) 
auch hier eine musisch-gymnastische. Zur Leitung des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens 
und zugleich als Censor über die Erzeugnisse der Poesie wird ein besonderer Beamter gewählt, der 
für den wichtigsten des ganzen Staates erklärt wird und noch mehrere Beamte zu seiner Unterstützung 
erhält7). — Bei den kleinsten Kindern ist besonders darauf zu achten, dass ihnen volle Freiheit der 
Bewegung gelassen wird, vom 4.-6. Jahre sind unter der Aufsicht vom Staate angestellter Wärte­
rinnen gemeinsame Spiele zu üben. Nach dem 6. Jahre werden die Geschlechter getrennt und erhalten 
besonderen Unterricht in körperlichen Übungen, wobei besonders darauf zu achten ist, dass beide 
Hände gleichmässig ausgebildet werden8). Gymnasien und öffentliche Schulen sind an je drei Stellen 
der Stadt eingerichtet, ausserhalb der Stadt drei Plätze zum Bogenschiessen und anderen Übungen. 
Die Lehrer werden vom Staate besoldet. Vom 10.--13. Jahre sind die Anfangsgründe des Wissens 
(та yoáiuittut) zu üben9), vom 14.—16. die Leier. Die freien Bürger müssen ausserdem noch lernen : 
Rechnen, Mathematik und Sternkunde, welche letztere besonders deshalb nötig ist, damit man nicht 
durch falsche Aussagen über die Bahnen der Gestirne gegen die Götter sich versündige. Überhaupt 
werden als ein Hauptmoment der Bildung die mathematischen Kenntnisse dargestellt. ,.In den ,.Ge­
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setzen“ tritt die Mathematik ganz an die Stelle der Philosophie. Mit der gewöhnlichen Bildung durch 
Musik und Gymnastik will sich Plato auch hier nicht begnügen, die höhere dialektische setzt er ab­
sichtlich beiseite; so bleibt nur übrig, mit dem, was eigentlich eine blosse Vorstufe der Philosophie, eine 
Vermittlung zwischen der Vorstellung und dem dialektischen Denken sein sollte, den mathematischen 
Wissenschaften, abzuschliessen und bei ihnen jene Ergänzung der gewöhnlichen Moral und der Volks­
religion zu suchen, welche dem ursprünglichen platonischen Staate die Philosophie gewährt batte1)“. 
„Statt der reinen platonischen Philosophie haben wir hier jene mit der Religion, der Musik und der 
Ethik verbundene Mathematik, welche den Pythagoräern eigentümlich ist2)“. — Schliesslich ist auch 
die Jagd zu üben, doch nur diejenige Art derselben, welche vorteilhaft auf die Gemüter der Jünglinge 
einwirkt, besonders die mit Anstrengung verbundene auf vierfüssige Tiere; dagegen sind Fischen, Vogel­
fang und das Einfangen der Tiere mittelst Schlingen als zu bequeme Jagdarten zu vermeiden3,!. An 
der gymnastischen Bildung muss das weibliche Geschlecht auch teilnehmen, da auch dieses im Falle 
eines Krieges zur Verteidigung des Landes heranzuziehen ist4). — Sonstige Bestimmungen für den 
Staat sind: Die Bürger dürfen sich nicht mit Gewerbe und Landbau beschäftigen, haben nur für den 
Staat und ihre eigene Ausbildung zu sorgen5), während jene Beschäftigungen den Sklaven zu über­
lassen sind. Denn Ziel des Gesetzgebers ist es, die Bürger glückselig und gut, nicht aber sehr reich 
zu machen, da Reichtum sich nicht mit Glückseligkeit und Tugend verträgt6). Fremde Handwerker 
dürfen nur 20 Jahre lang sich als Schutzgenossen im Lande aufhalten, es sei denn, dass wegen grosser 
Verdienste um den Staat diese Zeit von der Obrigkeit verlängert wird7).

•) Zeller S. 813.
s) Zeller S. 814.
3) Vll, 824 A ff.
<) Vll, 814 A.
5) Vll, 806 D—807 D, Vlll, 842 D, 846 D.
°) V, 743 C.
’) Vlll, 850 В ff.
8) IX, 853 D.
9) XU, 943 D.

M) XU, 951 D.

In der Einleitung zu den Strafbestimmungen sagt Plato, es sei eigentlich widersinnig, anzu­
nehmen, dass in diesem Staate Verbrechen überhaupt vorkommen könnten, aber die Bürger seien eben 
Menschen, nicht Göttersöhne8), daher sei es wohl möglich՜, dass selbst die vortrefflichsten Erziehungs­
gesetze ihre Wirkung verfehlten. Im allgemeinen macht sich ein humaner Zug bei Festsetzung der 
Strafen geltend, indem streng unterschieden wird zwischen beabsichtigten und nicht beabsichtigten 
Vergehen, welche letzteren viel milder bestraft werden. Jeder, der Kenntnis von einem begangenen 
Verbrechen erhalten hat, ist bei Strafe verpflichtet Anzeige zu machen ; um aber das Denunzianten­
wesen nicht zu sehr einreissen zu lassen, wird dringend eingeschärft, dass man sich vorher genau 
überlege, ob man sich nicht irre und dem Betreffenden Unrecht thue9). Alle Verbrechen sind Erzeug­
nisse einer mangelnden Furcht vor den Göttern, indem die Menschen entweder glauben, dass es gar 
keine Götter gebe, oder, wenn es welche gebe, dass sie sich um die Menschen nicht kümmerten oder 
doch durch Gebete und Opfer leicht beschwichtigen liessen. Die Unrichtigkeit dieser Ansichten wird 
daher ausführlich bewiesen. - Reisen der Bürger in das Ausland sind nur zwischen dem 50.—60. 
Lebensjahre gestattet und auch dann nur, um Sitten und Einrichtungen fremder Staaten kennen zu 
lernen. Die gemachten Beobachtungen müssen dann jener höchsten Behörde (oúXXoyos o -roň՛ mol 
vófiovç ênomevóvzcor)10) zur Prüfung vorgelegt werden. — Handel und Verkehr mit dem Auslande 
sollen genau überwacht werden, besonders damit keine schädlichen Sitten und Grundsätze eingeschleppt 
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